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Stellungnahmen im Rahmen der  

1. Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 13a Absatz 3 Nr. 2 BauGB BauGB vom 14.12.2022       22.12.2021 bis 19.01.2022    

2. Beteiligung der Nachbargemeinden gemäß § 2 (2) BauGB           vom 21.01.2022 

3. Beteiligung der Behörden/sonstige TöB § 13a Abs. 2 Ziffer 1 i. V.m. § 13 Absatz 2 Nr. 3 BauGB    vom 21.01.2022 

4. Beteiligung der betroffenen Öffentlichkeit gemäß § 13a Abs. 2 Ziffer 1 i.V mit § 13 Absatz 2 Nr. 2 (BauGB)   vom 21.01.2022 

Nr. Bezeichnung der  

Behörde / Stelle 

Ö

f

f 

1 

Na 

Ge 

 2 

TÖB 

 

  3 

Bet 

Öff 

 4 

Stel-

lung- 

nahme 

Kurzfassung der Stellungnahme Behandlung / Abwägungsvorschlag Ergeb-

nismit-

eilung 

01 Amprion GmbH 

 
  x  04.02.22 Im Geltungsbereich der o. g. Bauleitpla-

nung verlaufen keine Höchstspannungs-

leitungen von Amprion. 

Planungen von Höchstspannungsleitun-

gen für diesen Bereich liegen derzeit 

ebenfalls nicht vor. 

Gegen einen Satzungsbeschluss zur 

Bauleitplanung in der eingereichten Fas-

sung haben hat Amprion keine Beden-

ken. 

Kein Handlungserfordernis.  

 Bezirksregierung Arns-

berg 

Dez. 65 Bergbau  

 

    04.02.22 Der Planänderungsbereich liegt über 

dem auf Steinkohle verliehenen Berg-

werksfeld „Friedrichsfeld IV“ und über 

dem auf Steinsalz verliehenen Berg-

werksfeld „Bruckhausen VII“ sowie über 

einem inzwischen erloschenen Berg-

werksfeld.  

Eigentümerin der Bergbauberechtigung 

„Friedrichsfeld IV“ sind zu 62,5% die 

Thyssen Vermögensverwaltung 

GmbH, Dammstraße 31 in 47119 

Duisburg und zu 4,6875% die Famili-

enstiftung Kaszony in Vaduz/Liechten-

stein, vertreten durch die SEDES Treu-

hand Anstalt, Städtle 36 in 9490 

2/4 Vaduz, Lichtenstein und zu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In diesem Beteiligungsverfahren auch 

bereits angeschrieben 

 

 

 

In diesem Beteiligungsverfahren auch 

bereits angeschrieben 

In diesem Beteiligungsverfahren auch 

bereits angeschrieben 
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Kurzfassung der Stellungnahme Behandlung / Abwägungsvorschlag Ergeb-
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4,6875% die CIT Batthyány Verwal-

tungs GmbH, Pöseldorfer Weg 32a 

in 20148 Hamburg und zu 28,125% die 

TBG Bergwerkseigentum UG, Auf’m 

Rott 54 in 40591 Düsseldorf.  

Eigentümerin der Bergbauberechtigun-

gen „Bruckhausen VII“ sind zu 71,9 % 

die Thyssen Vermögensverwaltung 

GmbH, Dammstraße 31 in 47119 Duis-

burg und zu 28,1 % TBG Bergwerksei-

gentum UG, Auf’m Rott 54 in 40591 

Düsseldorf. 

Soweit eine entsprechende grundsätzli-

che Abstimmung mit den Feldeseigentü-

mern nicht bereits erfolgt ist, empfehle 

ich, diesen in Bezug auf mögliche zu-

künftige, bergbauliche Planungen zu 

bergbaulichen Einwirkungen aus bereits 

umgegangenem Bergbau sowie zu dort 

vorliegenden weiteren Informationen 

bzgl. bergschadensrelevanter Fragestel-

lungen Gelegenheit zur Stellungnahme 

zu geben. Möglicherweise liegen den 

Feldeseigentümern auch Informationen 

zu Bergbau in dem betreffenden Bereich 

vor, der hier nicht bekannt ist. Insbe-

sondere sollte den Feldeseigentümern 

dabei auch Gelegenheit gegeben wer-

den, sich zum Erfordernis von Anpas-

sungs- oder Sicherungsmaßnahmen zur 

Vermeidung von Bergschäden zu äu-

ßern. Diese Fragestellung ist grundsätz-

lich privatrechtlich zwischen Grundei-

gentümer / Vorhabenträger und Berg-

werksunternehmer / Feldeseigentümer 

 

In diesem Beteiligungsverfahren auch 

bereits angeschrieben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beteiligung ist bereits erfolgt. 

Eine entsprechende Kennzeichnung, 

dass das Plangebiet bergbaulichen Ein-

wirkungen unterliegen kann, wird in den 

Bebauungsplan aufgenommen. 

 

Kein weiteres Handlungserfordernis. 
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zu regeln. In den hier vorliegenden Un-

terlagen ist für den Planänderungsbe-

reich kein heute noch einwirkungs-

relevanter Bergbau verzeichnet. 

Über die vorstehenden Hinweise und 

Anregung hinaus bestehen zu dem Plan-

vorhaben keine weiteren Anregungen o-

der Bedenken. 

 Bezirksregierung Düssel-
dorf 
Dezernat 53 

 

  x  18.02.22 Hinsichtlich der Belange des Verkehrs 

(Dez. 25) ergeht folgende Stellung-

nahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht 

berührt. 

Hinsichtlich der Belange des Luftver-

kehrs (Dez. 26) ergeht folgende Stel-

lungnahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht 

berührt 

Hinsichtlich der Belange der ländlichen 

Entwicklung und Bodenordnung (Dez. 

33) ergeht folgende Stellungnahme: 

Es bestehen seitens des Dezernates 

keine Bedenken gegen die Planung 

Hinsichtlich der Belange der Denkmalan-

gelegenheiten (Dez. 35.4) ergeht fol-

gende Stellungnahme: 

Gegen die Änderung in dem oben ge-

nannten Bereich im Regierungsbezirk 

Düsseldorf bestehen aus meiner Sicht 

keine Bedenken, da sich im Planungsge-

biet meines Wissens keine Bau- oder 

 

 

 

Kein Handlungserfordernis 

 

 

 

Kein Handlungserfordernis 

 

 

 

Kein Handlungserfordernis 

 

 

 

Kein Handlungserfordernis 
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Bodendenkmäler befinden, die im Eigen-

tum oder Nutzungsrecht des Landes o-

der Bundes stehen. 

Da meine Zuständigkeiten nur für Denk-

mäler im Eigentums- oder Nutzungs-

recht des Landes oder Bundes gegeben 

sind empfehle ich –falls nicht bereits ge-

schehen- den LVR -Amt für Denkmal-

pflege im Rheinland in Pulheim und den 

LVR -Amt für Bodendenkmalpflege im 

Rheinland- in Bonn sowie die zuständige 

kommunale Untere Denkmalbehörde zur 

Wahrung sämtlicher denkmalrechtlicher 

Belange zu beteiligen. 

Hinsichtlich der Belange des Land-

schafts- und Naturschutzes (Dez. 51) 

ergeht folgende Stellungnahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht 

berührt. 

Hinsichtlich der Belange der Abfallwirt-

schaft (Dez. 52) ergeht folgende Stel-

lungnahme: 

Es bestehen seitens des Dezernates 

keine Bedenken gegen die Planung. 

Hinsichtlich der Belange des Immissi-

onsschutzes (Dez. 53) ergehen folgende 

Stellungnahmen: 

Umweltüberwachung SG 53.3 

Es bestehen seitens des SG 53.3 keine 

Bedenken gegen die Planung. 

Umweltüberwachung SG 53.4 

 

 

Die genannten Behörden wurden betei-

ligt. 

Kein Handlungserfordernis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kein Handlungserfordernis 

 

 

 

Kein Handlungserfordernis 

 

 

 

 

Kein Handlungserfordernis 
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Es bestehen seitens des SG 53.4 keine 

Bedenken gegen die Planung. 

Hinsichtlich der Belange des Gewässer-

schutzes (Dez. 54) ergeht folgende 

Stellungnahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht 

berührt. 

Hinweis: 

Diese Stellungnahme erfolgt im Zuge 

der Beteiligung der Bezirksregierung 

Düsseldorf als Träger öffentlicher Be-

lange. Insofern wurden lediglich diejeni-

gen Fachdezernate beteiligt, denen 

diese Funktion im vorliegenden Verfah-

ren obliegt. Andere Dezernate/Sachge-

biete haben die von Ihnen vorgelegten 

Unterlagen daher nicht geprüft. Dies 

kann dazu führen, dass von mir z.B. in 

späteren Genehmigungs- oder Antrags-

verfahren auch (Rechts-)Verstöße gel-

tend gemacht werden können, die in 

diesem Schreiben keine Erwähnung fin-

den. 

Bitte beachten Sie die Anforderungen an 

die Form der TÖB-Beteiligung: 

http://www.brd.nrw.de/wirueber-

uns/DieBezirksregierung/04_TOEB.html 

und 

https://www.brd.nrw.de/system/fi-

les/media/document/2021- 

 

Kein Handlungserfordernis 

 

 

 

Kein Handlungserfordernis 
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09/04_toeb_zustaendigkeiten.pdfIm  

 Bezirksregierung Köln 
Topografische Informati-
onserhebung Abteilung 7 
Geobasis.NRW 
 

        

 Biologische Station im 
Kreis Wesel 
 

        

 Bundesamt für Infrastruk-
tur, Umweltschutz und 
Dienstleistungen der Bun-
deswehr 
Kompetenzzentrum 
Baumanagement Düssel-
dorf 
 

  x  27.01.22 Durch die oben genannte und in den 

Unterlagen näher beschriebene Planung 

werden die Belange der Bundeswehr 

nicht berührt.Vorbehaltlich einer gleich-

bleibenden Sach- und Rechtslage beste-

hen zu der Planungseitens der Bundes-

wehr als Träger öffentlicher Belange 

keine Einwände. 

Kein Handlungserfordernis.  

 Bundesanstalt für Immobi-
lienaufgaben 
 

        

 CIT Batthyány Verwaltungs 
GmbH  
Pöseldorfer Weg 32a in 
20148 Hamburg 

 

        

 Deutsche Telekom Tech-
nik GmbH 
Technische Infrastruktur 
Niederlassung West 

 

  x  24.01.22 Die Telekom Deutschland GmbH (nachfol-
gend Telekom genannt) - als Netzeigentü-
merin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 

Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom 
Technik GmbH beauftragt und bevollmäch-

tigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesi-
cherung wahrzunehmen sowie alle Planver-
fahren Dritter entgegenzunehmen und dem-
entsprechend die erforderlichen Stellungnah-
men abzugeben. 

Kein Handlungserfordernis.  
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Durch die o. a. Planung werden die Belange 
der Telekom zurzeit nicht berührt. 

Bei Planungsänderungen bitten wir uns er-

neut zu beteiligen. 

 Deutsche Telekom Tech-
nik GmbH 
Techn. Planung Bayreuth 
 

  x  25.01.22 Gegen die 1. Änderung zum Bebauungsplan 
Nr. 64 "Weseler Straße/Böskenstraße“ in 

Friedrichsfeld haben wir keine Einwände, da 
unsere benachbarten Richtfunkstrecken aus-
reichend Sicherheitsabstand haben. 

Die Telekom hat auch bei der Fa. Ericsson 
Services GmbH weitere Verbindungen ange-
mietet. Die Daten dieser Strecken stehen 
uns leider nicht zur Verfügung.Wir weisen 
darauf hin, dass diese Stellungnahme nur für 
Richtfunkverbindungen des Telekom – Net-

zes gilt. Bitte beziehen Sie, falls nicht schon 
geschehen, die Firma Ericsson Services 

GmbH, in Ihre Anfrage ein. Bitte richten Sie 
diese Anfrage an: 

Ericsson Services GmbH 

Prinzenallee 21 in 40549 Düsseldorf 

bauleitplanung@ericsson.com 

Kein Handlungserfordernis. 

 

 

 

Die Firma Ericsson wurde beteiligt. 

Kein Handlungserfordernis. 

 

 Familienstiftung Kaszony  

c/o Sedes Treuhand An-
stalt 

        

 Ericsson Services GmbH 

Düsseldorf 

  x  31.01.22 Bei den von Ihnen ausgewiesenen Be-

darfsflächen hat die Firma Ericsson be-

züglich ihres Richtfunks keine Einwände 

oder spezielle Planungsvorgaben.Bitte 

berücksichtigen Sie, dass diese Stel-

lungnahme nur für Richtfunkverbindun-

gen des Ericsson – Netzes gilt.  

Kein Handlungserfordernis. 
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Bitte beziehen Sie, falls nicht schon ge-

schehen, die Deutsche Telekom, in Ihre 

Anfrage ein. 

Deutsche Telekom Technik GmbH, Zie-

gelleite 2-4 

95448 Bayreuth 

richtfunk-trassenauskunft-dttgmbh@te-

lekom.de 

Die Deutsche Telekom wurde beteiligt. 

Kein weiteres Handlungserfordernis. 

 Emschergenossenschaft / 

Lippeverband, Essen 
        

 Fernwärmeverbund  
Ndrrh. Duisburg Dinsla-
ken 

        

 Finanzamt Dinslaken         

 Gelsenwasser AG         

 Gelsenwasser Energie-
netze GmbH 
Betriebsdirektion Nieder-
rhein 

        

 Geologischer Dienst NRW         

 Handelsverband NRW 

Ndrrh.  
        

 Handwerkskammer Düs-
seldorf  

  x  15.2.202

2 

Mit Ihrem Schreiben vom 20. Januar 

2022 baten Sie uns um Stellungnahme 

zur oben genanntenBauleitplanung. 

Da wir die Belange des Handwerks 

durch die vorliegende Planung nicht be-

troffen sehen, beziehen wir zum vorlie-

genden Planentwurf insoweit Stellung, 

Kein Handlungserfordernis.  
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als wir keine Bedenken oder Anregun-

gen vortragen. 

 Katholische Kirchenge-
meinde St. Elisabeth 

 

        

 Kreis Wesel 
Fachgruppe 60-1 
 
 

  x  18.02.22 Es bestehen keine Bedenken gegen die 

Änderung des Bebauungsplanes. 

Ein Hinweis auf die Lage in einem Risi-

kogebiet außerhalb eines Überschwem-

mungsgebiets wäre erfreulich. 

Der Bebauungsplan enthält einen ent-

spechende nachrichtliche Übernahme. 

Kein Handlungserfordernis 

 

 Kreishandwerkerschaft 
Hauptgeschäftsstelle  

Wesel 

        

 Kreispolizeibehörde Wesel 

Kriminalkommissariat Kri-
minalprävention  Opfer-
schutz 

        

 Landesbetrieb Straßenbau 
NRW  

Betriebssitz Gelsenkirchen 

        

 Landesbetrieb Straßenbau 
NRW 

Regionalniederlassung 
Niederrhein Außenstelle 
Wesel 

 

  x  24.01.22 Die Belange der von hier betreuten 

Straßen werden durch Ihre Planung 

nicht negativ berührt. Anregungen oder 

Bedenken werden nicht vorgetragen. 

Gegenüber der Straßenbauverwaltung 

können weder jetzt noch zukünftig aus 

dieser Planung Ansprüche auf aktiven 

und/oder passiven Lärmschutz oder 

ggfls. erforderlich werdende Maßnah-

men bzgl. der Schadstoffausbreitung 

geltend gemacht werden. Für Hochbau-

ten weise ich auf das Problem der Lärm-

Kein Handlungserfordernis.  
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Reflexion hin. Meine Beteiligung im wei-

teren Verfahren ist nicht notwendig. 

 Landesbüro Naturschutz-
verbände, Oberhausen 

        

 LVR-Amt für Denk-mal-
pflege im Rheinland 

        

 LVR-Amt für Bodendenk-
malpflege im Rheinland 
 

        

 MAN GHH Immobilien 
GmbH Oberhausen 

  x  26.01.22 -Erzgrubenfeld MAN SE Bd.VII Nr. 350-

Namens der TRATON SE teilen wir mit, 

dass das Gebiet im Bereich des Einsen-

steindistriktfeldes „Gut Hoffnung“ liegt. 

Das Bergrecht an dem Eisenstein-

distriktfeld ist 1990 erloschen. Wir wa-

ren bis zu Erlöschen des Bergrechts des-

sen Rechtsinhaber. Nach Sichtung der 

hier vorhandenen Unterlagen hat sich 

herausgestellt, dass im Berich des Ge-

bietes Eisenstein nur an der Erdoberflä-

che ergraben wurde; ein untertägiger 

Bergau erfolgte nicht. Einwirkungen aus 

der Eisensteinförderung auf das Gebiet 

sind somit auszuschließen. 

Kein Handlungserfordernis.  

 Mingas-Power GmbH         

 Niederrheinische Indust-
rie- und Handelskammer 
Niederrheinische Indust-
rie- und Handelskammer 
 

  x  16.2.202

2 

Mit Schreiben vom 20.01.2022 haben 

Sie uns Gelegenheit zur Stellungnahme 

in o.g. Planverfahrengegeben. 

Mit der Bauleitplanung sollen eine im 

bestehenden Industriegebiet bereits fer-

tiggestellte Erschließungsstraße pla-

nungsrechtlich gewidmet werden. Zu 

diesem Zweck wird im Bebauungsplan 

Kein Handlungserfordernis.  
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eine entsprechende öffentliche Ver-

kehrsfläche festgesetzt. Seitens der IHK 

bestehen keine Bedenken gegen die Pla-

nung. 

 N.V. Rotterdam-Rijn 
Pijpleiding Maatschappij 
NL 

 

  x  14.2.202

2 

Die Rotterdam-Rijn Pijpleiding Maatschappij, 
nachfolgend RRP genannt, betreibt zwei über-
regionale, unterirdische Rohölpipelines (L7 
Venlo–Wesel und L8 Venlo–Wesseling). Die 
Leitungen transportieren unter hohem Druck 
leicht entzündliches / brennbares Rohöl der 
Gefahrenklasse A I zur Versorgung von Raffi-
neriebetrieben und Tanklagern. 
 
An Hand Ihrer o.g. Meldung haben wir festge-
stellt, dass unsere Ölfernleitungen von Ihrem 
Vorhaben/Bereich nicht betroffen sind.  
 
Falls für Ihre Maßnahme ein Ausgleich gefor-
dert wird, muss sichergestellt sein, dass die-
ser nicht im Schutzstreifen unserer Leitungen 
stattfindet. Sollten diese Ausgleichsmaßnah-
men vorgenommen werden, bitten wir Sie um 
erneute Beteiligung.  
 
Weiterhin empfehlen wir bei der Planung von 
Wohnhäusern, Hochhäusern oder Gebäuden, 
in denen sich Menschen aufhalten, immer ein 
Abstand zur Fernleitung von mindestens 25 
Meter, falls möglich noch mehr anzuhalten. 
 
Biite versuchen Sie, für Anfragen zur Lei-
tungsauskunft oder behördliche Planungen 
(wie Bebauungspläne, Flächennutzungspläne 
usw.) nur noch die kostenfreie BIL Leitungs-
auskunft zu nutzen! 
www.bil-leitungsauskunft.de    

 

 

 

 

 

 

Kein Handlungserfordernis. 

 

Ausgleichsflächen sind im Plangebiet 

vorgesehen. Externe Ausgleichsflächen 

sind nicht geplant. 

Kein Handlungserfordernis. 

 

Kein Handlungserfordernis. 

 

 

 

Kein Handlungserfordernis. 

 

http://www.bil-leitungsauskunft.de/
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 PLE doc GmbH   x  21.1.202

2 

Wir beziehen uns auf Ihre o.g. Maßnahme 
und teilen Ihnen hierzu mit, dass von uns ver-
waltete Versorgungsanlagen der nachstehend 
aufgeführten Eigentümer bzw. Betreiber von 
der geplanten Maßnahme nicht betroffen wer-
den: 
• OGE (Open Grid Europe GmbH), Essen 
• Kokereigasnetz Ruhr GmbH, Essen 
• Ferngas Netzgesellschaft mbH (FG), Netz-
gebiet Nordbayern, Schwaig bei Nürnberg 
• Mittel-Europäische Gasleitungsgesellschaft 
mbH (MEGAL), Essen 
• Mittelrheinische Erdgastransportleitungsge-
sellschaft mbH (METG), Essen 
• Nordrheinische Erdgastransportleitungsge-
sellschaft mbH & Co. KG (NETG), Dortmund 
• Trans Europa Naturgas Pipeline GmbH 
(TENP), Essen 
• GasLINE Telekommunikationsnetzgesell-
schaft deutscher Gasversorgungsunterneh-
men mbH & Co. KG, 
Straelen (hier Solotrassen in Zuständigkeit 
der PLEdoc GmbH) 
Maßgeblich für unsere Auskunft ist der im 
Übersichtsplan markierte Bereich. 
Dort dargestellte Leitungsverläufe dienen nur 
zur groben Übersicht. 
Achtung: Eine Ausdehnung oder Erweiterung 
des Projektbereichs bedarf immer einer er-
neuten Abstimmung mit uns. 

Kein Handlungserfordernis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die PLEdoc GmbH wurde im Verfahren 

beteiligt. 

 

 PVG GmbH Resources 
und Management 

        

 RAG Montan Immobilien 
GmbH und RAG AG 

        

 Regionalverband Ruhr  

FB Landschaftsentwick-
lung und Umwelt 
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 Regionalverband Ruhr  

Regionalplanung 

 

        

 RMR  Rhein-Main-Rohrlei-

tungstransportgesell-
schaft m. b. H. 

Godorfer Hauptstraße 
186, 50997 Köln 

 Mainline Verwaltungs-

GmbH 

Tiefer 5, 28195 Bremen 

RMR - Abteilung Wege-
recht-RMR Aktenzeichen: 
22000065 

  x  31.01.22 Von der vorgenannten Maßnahme wer-

den weder vorhandene Anlagen noch 

laufende bzw. vorhersehbare Planungen 

der RMR-GmbH sowie der Mainline Ver-

waltungs-GmbH betroffen. Falls für Ihre 

Maßnahme ein Ausgleich für den Eingriff 

in Natur und Landschaft gefordert wird, 

muss sichergestellt sein, dass dieser 

nicht im Schutzstreifen unserer Leitun-

gen stattfindet.Sollten diese Ausgleichs-

maßnahmen vorgenommen werden, bit-

ten wir um erneute Beteiligung. 

Kein Handlungserfordernis.  

 Stadt Wesel         

 Stadtwerke Dinslaken 
GmbH 

        

 Wasserwerke Dinslaken 
GmbH 

        

 Stadtwerke Voerde GmbH         

 Stadtwerke Voerde GmbH 
Gasnetze 

        

 STEAG GmbH  

 
  x  15.2.2022 Wir haben die Unterlagen in unserem 

Hause prüfen lassen. Es werden keine 

Anregungen vorgebracht 

Keine Handlungserfordernis  

 TBG Bergwerkseigentum UG 

c/o TBG Europe N.V 
        

 Thyssen Vermögensver-
waltung GmbH, Düssel-
dorf 
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 Thyssengas GmbH, Dort-
mund 

 

  x  07.02.22 Es sind keine von Thyssengas betreuten 

Gasleitungen betroffen. Neuverlegung 

sind zurzeit auch nicht vorgesehen. Es 

bestehen gegen diese Maßnahme keine 

Bedenken 

Kein Handlungserfordernis.  

 Vodafone NRW GmbH 
Zentrale Planung 

 

        

Westnetz GmbH  
 
 

Westnetz GmbH DRW-S-LK-TM 
Wesel 

 

        

  x  02.02.22 Wir arbeiten als Netzbetreiber im Be-

reich der Mittel-, Niederspannung <= 10 

kV im Namen und für Rechnung der 

Strom-Netzgesellschaft Voerde mbH & 

Co. KG, 

• sowie im Bereich > 10 kV bis =110 kV 

und Nachrichtentechnik im Namen und 

für Rechnung der Westnetz GmbH 

als Eigentümerinnen der Anlagen und 

bedanken uns für die Beteiligung am o. 

g. Verfahren. Diese Stellungnahme 

ergeht gleichzeitig im Auftrag für die 

Strom-Netzgesellschaft Voerde mbH & 

Co. KG und der Westnetz GmbH als Ei-

gentümerinnen.  

02.02.20222 

Unter Berücksichtigung der Vorgenann-

ten Punkte bestehen keine Bedenken 

gegen die Aufstellung des Bebauungs-

plans.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kein Handlungserfordernis. 

 

 Fachdienst 3.1  
Haushalt u.Steuern 
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 Stabstelle  
Wirtschaftsförderung u, 
Liegenschaften 
 

        

 Fachdienst 5.1  
Gewerbe, Verkehr u, Feu-
erwehr 
Kampfmittelbeseitigung 

        

 Fachdienst 5.2  
Ordnungsangelegenheiten 
 

        

 Fachdienst 6.2  
Bauordnung Denkmal-
schutz 
 

  x  31.01.20

22 

Im Bereich des o.g. Bebauungsplanes 

befinden sich keine in die Denkmalliste 

der Stadt Voerde eingetragenen Boden- 

und Baudenkmäler. Diese Stellung-

nahme ergeht unabhängig der Stellung-

nahmen des LVR - Amt für Bodendenk-

malpflege und LVR - Amt für Denkmal-

pflege.  

Kein Handlungserfordernis.  

 Fachbereich 6.1 
Umlegung 
.  

        

 FD. 7.1. 
Beiträge/Erschließung 
 

        

 FD.7.1 
Tiefbau 
 

        

 FD 7.2. 
Baubetrieb 
 
 

        

 
Betroffener 1 

  x  03.02.22 Das Flurstück 210 wird in absehbarer 

Zeit auf             übertragen. 

Dieser Betroffene wurde beteiligt. 

Kein Handlungserfordernis. 
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Betroffener 2 

  X  03.02.22 Anregungen und Anmerkungen beste-

hen nicht. 

Kein Handlungserfordernis.  

 




